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Königreich Marokko und die Frente Popular para la Liberación in Bekräftigungdes in der Charta der Vereinten Nationen
de Saguia el-Hamra y de Río de Oro im Verlauf ihrer ver- verankerten Rechts der Völker auf Selbstbestimmung,
traulichen direkten Gespräche unter der Schirmherrschaft des
Persönlichen Abgesandten des Generalsekretärs, James Baker
III, erzielt haben, und fordert die Parteien nachdrücklich auf,
diese Vereinbarungen in vollem Umfang und gewissenhaft
umzusetzen;

3. fordert die beiden Parteiennachdrücklich auf, ihre allen Teilen der Bevölkerung in Neukaledonien ergreifen, um
Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär und seinem Persön- die politische, wirtschaftliche und sozialeEntwicklung in dem
lichen Abgesandten fortzusetzen und alles zu unterlassen, was Gebiet zu fördern, namentlich die Maßnahmen auf dem Gebiet
die Durchführung des Regelungsplans und die Vereinbarungen des Umweltschutzes und zur Bekämpfung des Drogenmiß-
zu seiner Durchführung untergraben würde; brauchs und des Drogenhandels, mit dem Ziel, einen Rahmen

4. würdigtden Generalsekretär und seinen Persönlichen
Abgesandten für ihre Bemühungen zur Herbeiführung dieser
Vereinbarungen und die beiden Parteien für die von ihnen
gezeigte Kooperationsbereitschaft und fordert sie nachdrück-
lich auf, sich weiter kooperationsbereit zu zeigen, um die
rasche Durchführung des Regelungsplans zu erleichtern;

5. bekräftigt die Verantwortung, die die Vereinten
Nationen nach dem Regelungsplan gegenüber dem Volk von
Westsahara haben;

6. bekundet erneut ihre Unterstützungfür die weiteren Abhaltung von Koordinierungstagungen,
Bemühungen des Generalsekretärs um die Organisation und
Überwachung eines Selbstbestimmungsreferendums des
Volkes von Westsahara, im Einklang mit den Resolutionen des
Sicherheitsrats 658 (1990) und 690 (1991), mit denen der Rat
den Regelungsplan für Westsahara gebilligt hat, in Zusammen-
arbeit mit der Organisation der afrikanischen Einheit;

7. nimmt Kenntnisvon der Resolution 1131 (1997) des grundelegung des positiven Ergebnisses der Halbzeitüber-
Sicherheitsrats; prüfung der Abkommen von Matignon ihren Dialog im

8. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der
Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, die Lage in
Westsahara unter Berücksichtigung der in Gang befindlichen
positiven Durchführung des Regelungsplans weiter zu be-
handeln und der Generalversammlung auf ihrer dreiund-
fünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

9. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

69. Plenarsitzung um die Wirtschaft Neukaledoniens in allen Bereichen zu
10. Dezember 1997 stärken und zu diversifizieren, und befürwortet im Einklang

52/76. Neukaledonien-Frage Maßnahmen;

Die Generalversammlung,

nach Behandlungder Neukaledonien-Frage,

nach Prüfungdes Neukaledonien betreffenden Kapitels im
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker ,86

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 und1541 (XV) vom 15. Dezember 1960,

feststellend, daß die positiven Maßnahmen wichtig sind,
welche die französischen Behörden in Zusammenarbeit mit

für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis hin zur
Selbstbestimmung zu schaffen,

sowie in diesem Zusammenhangfeststellend, daß eine
ausgewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie
der weitere Dialog zwischen den beteiligten Parteien in
Neukaledonien bei der Vorbereitung des Selbstbestimmungs-
aktes Neukaledoniens wichtig sind,

mit Genugtuungüber die Stärkung des Überprüfungs-
prozesses der Abkommen von Matignon durch die häufigere87

mit Befriedigung Kenntnis nehmendvon der Intensivierung
der Kontakte zwischen Neukaledonien und den Nachbarlän-
dern der Region des Südpazifiks,

1. fordertalle beteiligten Parteiennachdrücklich auf, im
Interesse aller Einwohner Neukaledoniens und unter Zu-

87

Geiste des Einvernehmens fortzuführen;

2. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin einen
Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis hin
zu einem Akt der Selbstbestimmung zu begünstigen, der alle
Wahlmöglichkeiten eröffnet und der die Rechte aller Neukale-
donier schützt, gemäß dem Buchstaben und dem Geist der
Abkommen von Matignon, die auf dem Grundsatz aufbauen,
daß es Sache der Einwohner Neukaledoniens ist, zu ent-
scheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen;

3. begrüßtdie Maßnahmen, die ergriffen worden sind,

mit dem Geist der Abkommen von Matignon weitere derartige

4. begrüßt außerdemdie Bedeutung, die die Vertrags-
parteien der Abkommen von Matignon größeren Fortschritten
auf den Gebieten Wohnungswesen, Beschäftigung, Aus-
bildung, Bildung und Gesundheitsfürsorge in Neukaledonien
beimessen;

5. anerkenntden Beitrag des Melanesischen Kulturzen-
trums zum Schutz der einheimischen Kultur von Neukaledo-
nien;
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6. nimmt Kenntnisvon den positiven Initiativen zum einundfünfzigsten Tagung zu den jeweiligen in dieser Resolu-
Schutz der natürlichen Umwelt Neukaledoniens, namentlich tion behandelten Hoheitsgebieten verabschiedet wurden,
von der Operation "Zonéco", deren Auftrag darin besteht, die
Meeresressourcen innerhalb der Wirtschaftszone Neukaledo-
niens kartographisch zu erfassen und zu evaluieren;

7. anerkennt außerdemdie engen Verbindungen zwi-
schen Neukaledonien und den Völkern des Südpazifiks sowie
die positiven Maßnahmen, welche die französischen Behörden
und die Provinzbehörden derzeit ergreifen, um den weiteren
Ausbau dieser Verbindungen zu erleichtern, einschließlich der
Entwicklung engerer Beziehungen zu den Mitgliedsländern
des Südpazifischen Forums;

8. begrüßtin diesem Zusammenhang insbesondere die
Besuche auf hoher Ebene, welche Delegationen aus Ländern
des pazifischen Raums Neukaledonien auch weiterhin ab- mit dem Ausdruck ihrer Besorgnisdarüber, daß es sieben-
statten, und die Besuche auf hoher Ebene von Delegationen unddreißig Jahre nach Verabschiedung der Erklärung immer
aus Neukaledonien in Mitgliedsländern des Südpazifischen noch eine Reihe von Gebieten ohne Selbstregierung gibt,
Forums;

9. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der tionale Gemeinschaft im Hinblick auf die Beseitigung des
Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Kolonialismus im Einklang mit der Erklärung erzielt hat, und
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung sich dessen bewußt, wie wichtig es ist, daß die Erklärung unter
dieser Frage auf seiner nächsten Tagung fortzusetzen und der Berücksichtigung des von den Vereinten Nationen gesetzten
Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung Ziels der Beseitigung des Kolonialismus bis zum Jahr 2000
darüber Bericht zu erstatten. auch weiterhin wirksam verwirklicht wird,

69. Plenarsitzung Kenntnis nehmendvon den positiven Entwicklungen im
10. Dezember 1997 Hinblick auf die Verfassung, die in einigen Gebieten ohne

52/77. Die Fragen der Amerikanischen Jungferninseln,
Amerikanisch-Samoas, Anguillas, Bermudas, der
Britischen Jungferninseln, Guams, der Kaiman-
inseln, Montserrats, Pitcairns, St. Helenas, Toke-
laus und der Turks- und Caicosinseln

A

ALLGEMEINES

Die Generalversammlung, anzuwenden,

nach Behandlungder Fragen der Amerikanischen Jung-
ferninseln, Amerikanisch-Samoas, Anguillas, Bermudas, der
Britischen Jungferninseln, Guams, der Kaimaninseln, Montser-
rats, Pitcairns, St. Helenas, Tokelaus und der Turks- und
Caicosinseln, im folgenden als "die Hoheitsgebiete" bezeich-
net,

nach Prüfungdes entsprechenden Kapitels im Bericht des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an
koloniale Länder und Völker ,88

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle
diese Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Be-
schlüsse der Vereinten Nationen, darunter insbesondere die
Resolutionen, die von der Generalversammlung auf ihrer

in der Erkenntnis, daß die jeweiligen Besonderheiten und
Präferenzen der Einwohner der Hoheitsgebiete flexible,
praktische und innovative Selbstbestimmungsansätze er-
fordern, unbeschadet der Größe, der geographischen Lage, der
Einwohnerzahl oder der natürlichen Ressourcen des Hoheits-
gebiets,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) vom
15. Dezember 1960 mit den Grundsätzen, von denen sich die
Mitgliedstaaten leiten lassen sollen, um festzustellen, ob eine
Verpflichtung besteht, die in Artikel 73e) der Charta der
Vereinten Nationen vorgesehenen Informationen zu über-
mitteln,

in Anerkennungder maßgeblichen Erfolge, die die interna-

Selbstregierung eingetreten sind und über die der Sonderaus-
schuß informiert wurde, gleichzeitig jedoch anerkennend, daß
die von der Bevölkerung der Gebiete bekundeten Selbst-
bestimmungswünsche entsprechend der Praxis gemäß der
Charta anerkannt werden müssen,

in der Erkenntnis, daß es im Entkolonialisierungsprozeß
keine andere Wahl gibt, als den von der Generalversammlung
in ihren Resolutionen 1514 (XV), 1541 (XV) und anderen
Resolutionen verkündeten Grundsatz der Selbstbestimmung

mit Genugtuungüber die weiterhin vorbildliche Zu-
sammenarbeit der Verwaltungsmacht Neuseelands mit dem
Sonderausschuß bei dessen Tätigkeit, sowie erfreut über die
jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf die Verfassung in
Tokelau,

unter Begrüßungder erklärten Haltung der Regierung des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland,
wonach sie weiterhin ihre Verpflichtungen aus der Charta der
Vereinten Nationen ernst nimmt, in den abhängigen Gebieten
die Selbstregierung zu entwickeln und in Zusammenarbeit mit
den gewählten Lokalregierungen sicherzustellen, daß die
Verfassungsordnung der Hoheitsgebiete nach wie vor den
Wünschen der Bevölkerung entspricht, sowie ihrer nachdrück-
lichen Feststellung, daß es letztlich Sache der Bevölkerung der
Hoheitsgebiete ist, über ihren zukünftigen Status zu ent-
scheiden,

sowie unter Begrüßungder erklärten Haltung der Regie-
rung der Vereinigten Staaten von Amerika, wonach sie die
Grundsätze der Entkolonialisierung uneingeschränkt unter-
stützt und ihre Verpflichtungen aus der Charta ernst nimmt,
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